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Interessant sind die Fälle, da das Richteramt als Überbrückung oder
gar als «Bewährungsdienst» ausgeübt wird. Heinrich Rahn befand sich
in der Zwinglizeit eher auf der oppositionellen Seite und war – als
früherer Söldnerführer stark belastet – mehr oder weniger in Ungnade
gefallen13. Bereits in einem Alter stehend, da man normalerweise nicht
mehr Volontär ist, wurde er 1526 zum Richter ernannt, ein Jahr bevor er
als Zwölfer der Widderzunft in den Grossen Rat eintrat. Als Grossrat
blieb er noch weitere vier Jahre Richter,bis der Feldzug an den Comersee

1531 der «Müsserkrieg» ihm Gelegenheit gab, sich endgültig zu
rehabilitieren. Mit der Wahl zum Ratsherrn begann dann 1532 sein
Aufstieg zur Führungsgruppe. – Umgekehrt büsste der Landvogt zu Grüningen

und frühere Ratsherr Hans Jäckli sein zu lautes Eintreten für die
Kriegspolitik Ende 1531 mit der Absetzung und der Ausstossung aus
dem Grossen Rat. Anderthalb Jahre später war er bereits wieder in
einem Amt – dem eines Richters am Stadtgericht. Während der folgenden

14 Jahre war er nun 21 mal halbjährlich Richter und hat damit mühsam

genug seine Rehabilitation verdient. Bereits 1536 wurde er wieder
unter die «Burger» aufgenommen, als Zwölfer der Widderzunft. Nachdem

er 1546–47 noch Schultheiss gewesen war und damit seine Richterkarriere

als Vorsitzender abschloss, kam er 1554 wieder in den Kleinen
Rat14. Ungnade und Rehabilitation lassen sich ausserdem am Gebrauch
des Titels «Vogt» oder «Meister» ablesen: Im Jahr 1532 steht «Vogt
Jäckly» wohl noch in der Gewohnheit des Stadtschreibers Beyel; in den
folgenden 6 Jahren aber bloss «Hans Jäckli» erst ab 1539 wieder «Vogt
Jäckli» 1541 sogar «–»M[eister] Jäckli»15.

Die Amtsverdrossenheit am Stadtgericht war enorm. Häufig konnten

die Verhandlungen nicht stattfinden, weil das Quorum nicht erreicht
war. Einzig der Schultheiss, der auf unbestimmte Zeit gewählt war und
Ansehen genoss, erhielt in etwa die Entschädigung eines Kleinrates. Die
Beanspruchung war mindestens gleichwertig. Die Richter erhielten
bloss die Hälfte, 2½ Schilling d.h. 1 Batzen) für den Sitzungstag16 – das
entspricht knapp dem Lohn eines Handwerksgesellen. Diese Tatsachen
decken sich mit der Beobachtung, dass die als Richter am Stadtgericht
erfassbaren Personen zu gleicher Zeit in keinerlei wichtigen Funktionen
auftauchen. Das Richteramt bezeichnet daher bloss einen sehr weiten
Kreis von möglichen Kandidaten der Führungsschicht, aber nicht diese
selbst.

13 Werner Schnyder, Die Familie Rahn von Zürich, 31ff.
14 Bauhofer a.a.O. 207; Werner Schnyder, Die Zürcher Ratslisten 1225–1798, Zürich 1962, 316.
15 StAZ Richtbuch B VI.358, fol. 119, 129, 143, 157.
16 Bauhofer, 116ff.

166



c) Aufsichts- und Exekutivbehörden
sämtliche Wahlen durch den Grossen Rat):

Oberstzunftmeister 4, davon 1 «stillstehender»
Säckelmeister 2)
Der Rechenrat 9)
Landvögte, Obervögte, Klosterpfleger
Stadtschreiber, Unterschreiber
Grossweibel und Stadtknechte «Polizisten»

In Schriftstücken der Kanzlei kommt die Hierarchie der Ämter zum
Ausdruck. Die zwei folgenden Belege aus einer Sammlung von «
Pflichtenheften» zeigen eine nach Rängen absteigend geordnete Aufzählung
Aunter dem Gesichtspunkt der Herrschaft und B unter demjenigen der
administrativen Dienstleistung.

A «…was die verwaltung des regiments betrifft, söllent unsere
Burgermeister, Obristen Meistere, Rathsherren, Zunftmeister, Richter und
amptlüth…»10

B «… guotte ämpter, es sygend Vogthyen, Schaffnereyen, Rathschriber,
Salzknecht, Überrüter, Stadtknecht, Läufer…»11

Zu beachten ist dabei die Überschneidung an der «Nahtstelle» A / B bei
den Kategorien «amptlüth» am Ende vonAufzählung A und den
gleichbedeutenden «Vogtyen» und «Schaffnereyen» an der Spitze von B.

Die früheste Möglichkeit öffentlichenWirkens – freilich schlecht bezahlt
und wenig beliebt – bot sich einem jungen Zürcher als Jungrichter am
Stadtgericht, dem Zivilgericht erster Instanz. Es war indessen nicht
unbedingt notwendig, die Karriere hier zu beginnen.So bedeutende Leute
wie Bürgermeister Jörg Müller und Oberstzunftmeister Itelhans
Thumysen waren nie Richter, Bürgermeister Hans Haab bloss ein halbes
Jahr12.Andererseits gibt es Richter, die viele Amtsperioden jeweils ein
halbes Jahr) den Dienst leisten, aber nie besonders in Erscheinung
treten, wie etwa Heinrich von Wyl und Konrad Cramer beide als
Zwölfer der Weggenzunft im Grossen Rat, zwölfmal Richter). Hans
Schön, nicht Mitglied des Grossen Rates, Zunftzugehörigkeit nicht
bekannt, war von 1545 bis 1551 achtmal Richter.

10 StAZ Ordnungen A 43.2, Nr. 63, fol. 3 1542).
11 StAZ Finanzen F I.83, fol. 41r.
12 StAZ Richtbuch B VI.251 ff., jeweils zu Beginn eines Halbjahres. Zum Stadtgericht im all-

gemeinen vgl. Arthur Bauhofer, Geschichte des Stadtgerichtes von Zürich, Zürich 1943, 88ff.
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